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durch eine solche ihm gegebene Bildnng fest zu begründende Vertrauen, daß

man sich durch seine eigene vom Schöpfer verliehene und von der frühesten

Jugend an geübte Kraft werde durch die Welt bringen können und für seinen

Unterhalt keiner fremden Wohlthätigkeit bedürfe, zur persönlichen Selbstständigkeit

und Würde des Charakters weit mehr, als man bis jetzt zu glauben

scheint. Man erkundige sich nur näher nach den Personen, die wegen ihres

ehrlosen Betragens berüchtigt sind: immer wird man finden, daß sie nicht

arbeiten gelernt haben oder die Arbeit scheuen und daß sie überdieß üble

Wirtschafte? sind. Darum sollte, wie schon Fichte in seinen Reden an die deutsche

Nation sagt, es als erster Grundsatz der Ehre tief in das jugendliche

Gemüth geprägt werden: daß es schändlich sei, seinen Lebensunterhalt eiuem

Andern als seiner Arbeit verdanken zu wollen.

Zug. Lehrerunterstützungskass e. Unterm 30. v. M. übermittelte

die Direktion des kantonalen Lehrervercins die jüngst erwähnten Statuten über

Gründung einer Unterstützungskasse für die Lehrer des Kantons Zug mittelst
eines wohl motivirten Schreibens an den h. Erziehungsrath und suchte um
deren beförderliche Genehmigung nach. Im Eingang besagter Zuschrift erstattet

dieselbe ausführlichen Bericht über die außerordentliche Lehrerkonferenz vom

19. August abhin und bemerkt dann in Betreff dieses Berathungsgegenstandes:

„Der ganze Statutenentwurf darf als von der Konferenz ganz einstimmig

angenommen betrachtet werden und verspricht bei Jnnehaltung desselben unge-

theilte Theilnahme der gesammten Lehrerschaft auch ohne obligatorischen Beschluß."

Unterm 17. v. M. hat der Erziehungsrath die dießsälligen Statuten ein-

müthig und unbeanstandet genehmigt und u. A. auch beschlossen, dieselben durch

Druck oder Autographie vervielfältigen zu lassen, damit solche der Direktion

zu Händen der Lehrer zugestellt werden, sowie, daß solche nachgerade dem

h. Regs.-Rathe zur Kenntniß gebracht werden, mit der Bitte, bei der nächsten

Büdgetirung der Staatsauslagen dieses Werk angemessen zu bedenken und zu

unterstützen.

St Gallen. Das ,,N. St. Tgbl." sägt: Wenn mit leerer Theorie
eine Sache verbessert wäre, so müßte es besonders die Kindererziehung
sein. Schule, Institut, leisten darin Überschwengliches, ja gewiß viel zu viel

und vielmehr, als für die jungen Wesen zuträglich ist.

Weniger Sorgfalt läßt man gewöhnlich dem Aeußern angedeihen, und

doch ist auch dieß für die Jugend von Bedeutung. Wie häufig sieht man

Eltern kleine Säuglinge 8 bis 10jährigen Geschwistern anvertrauen, und wie

oft sieht uian diese ihre weinenden Schützlinge schütteln und schotteln, daß ihnen

der Rückengrat beinahe brechen oder die Eingeweide herausfliegen könnten.
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